
hört im Freistaat Sachsen ein „Staat-
liches Landes-Gesundheitsamt“, das 
mit entsprechenden Kompetenzen 
und Aufgaben (siehe oben) auszu-
statten ist. Ein solches ist im König-
reich Sachsen 1912 durch Verord-
nung gegründet worden –  siehe 1. 
Jahresbericht im Verlag von F.C.W. 
Vogel, Leipzig 1916 – und hat unter 
anderem Namen bis 1990 bestanden 
und gut gearbeitet. 
3. Alle Impfärzte werden aufgefor-
dert, entsprechend der Alters- und 
Zielgruppe den optimalen Influen-
zaimpfstoff anzufordern und anzu-
wenden, um damit einen entspre-
chenden Druck auf die Krankenkas-
sen  und die KVS auszuüben. 

Prof. Dr. med. habil. Siegwart Bigl
Vorsitzender des Ausschusses 

Hygiene und Umweltmedizin der 
Sächsischen Landesärztekammer, 

Mitglied der SIKO 

Hygiene aktuell
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Abb. 2: 
Quelle: Vortrag K. Schlüter von den vfa auf der 3. Nationalen Impfkonferenz 15. – 16. Mai 2013 in München  

Oncosachs – Verfahren 
beim Berufsgericht
Die Generalstaatsanwaltschaft Dres-
den ermittelte in den Jahren 2011 
und 2012 sachsenweit Fälle bei 
denen Ärzte beteiligt waren, unter 
anderem wegen des Verdachts der 
Korruption. Zur Strafverfolgung wur-
den unter einem Dach Staatsanwälte, 
Polizisten, Wirtschafts- und Buchhal-
tungsfachkräfte sowie bei Bedarf 
Spezialisten anderer Ressorts unter 
der Bezeichnung Integrierte Ermitt-

lungseinheit Sachsen (INES) gebün-
delt. Die staatsanwaltlichen Ermitt-
lungen erfolgten gegen insgesamt 
52 Ärzte wegen Bestechlichkeit und 
Vorteilsnahme im Zusammenhang 
mit der Geschäftstätigkeit der Firma 
Onchosachs. Aufgrund der Entschei-
dung des Bundesgerichtshofes (BGH) 
im Jahr 2012, wonach niedergelas-
sene Ärzte nicht als Beauftragte im 
Sinne des § 299 StGB zu sehen sind, 
mussten diese Verfahren eingestellt 
werden. Weitere Strafbarkeiten be -
stünden nicht. Insbesondere Be -

trugstatbestände zu Lasten der Kas-
senärztlichen Vereinigung Sachsen 
kämen nicht in Betracht. 
Die Akten von 37 Verfahren wurden 
unter Beteiligung der Rechtsauf-
sichtsbehörde, dem Sächsischen 
Staatsministerium für Soziales und 
Verbraucherschutz, der Sächsischen 
Landesärztekammer übergeben, um 
das Verhalten auf Berufsrechtswid-
rigkeit zu überprüfen.
Zu den übergebenen Verfahren, wel-
che in Sachsen tätige Ärzte betrafen, 
führt der Vorstand der Sächsischen 

Recht und Medizin



Landesärztekammer auf Vorschlag 
des Ausschusses Berufsrecht zwei 
Rügeverfahren durch und hat 12 
Verfahren an das Berufsgericht für 
Heilberufe übergeben. Das Be -
rufsgericht soll nunmehr prüfen, ob 
sich das Verhalten der Ärzte zwar als 
straflos im Sinne des Strafgesetz-
buches aber berufsrechtswidrig im 
Sinne des § 32 der Berufsordnung 
der Sächsischen Landesärztekammer 
darstellt. Da  nach ist es dem nicht 
gestattet, von Patienten oder Ande-
ren Geschenke oder andere Vorteile 
für sich oder Dritte zu fordern oder 
sich oder Dritten versprechen zu las-
sen oder anzunehmen, wenn hier-
durch der Eindruck erweckt wird, 
dass die Unabhängigkeit der ärztli-
chen Entscheidung beeinflusst wird.

Als Berufsaufsicht von über 22.000 
Ärzten hat die Sächsische Landes-
ärztekammer die Aufgabe, Vorteils-
nahme im Zusammenhang mit ärztli-
cher Tätigkeit zu verfolgen. Diesem 
Auftrag des Gesetzgebers kommt die 
Landesärztekammer nach. Tätig wer-
den kann die Sächsische Landesärz-
tekammer nur auf Grund von 
Beschwerden oder auf Grund von 
Mitteilungen der Staatsanwaltschaft 
oder der Gerichte. In strafrechtlich 
relevanten Sachverhalten darf die 
Kammer zudem erst nach dem abge-
schlossenen Strafverfahren tätig wer-
den. 
Das Vorgehen im Zusammenhang 
mit berufsrechtlichen Vorwürfen 
gegen Ärzte erfolgt in Sachsen nach 
dem Sächsischen Heilberufekammer-

gesetz. Grundsätzlich gilt für Ärzte – 
wie für alle anderen Berufsgruppen 

– die Unschuldsvermutung. 

Sollte ein Arzt gegen berufsrechtli-
che Pflichten verstoßen haben, so 
kann die Ärztekammer nach sachli-
cher Prüfung durch den Ausschuss 
Berufsrecht eine Rüge erteilen und/
oder ein Bußgeld verhängen, aber 
auch die Durchführung eines berufs-
gerichtlichen Verfahrens beim Be -
rufsgericht für die Heilberufe bean-
tragen. Ein Entzug der Approbation 
bei schweren Verstößen gegen die 
Berufsordnung erfolgt durch die 
zuständige Approbationsbehörde. In 
Sachsen ist das die Landesdirektion.

Dr. med. Andreas Prokop
Vorsitzender Ausschuss Berufsrecht
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Patientenrechte-
gesetz
Organisationsprobleme bei der 
Umsetzung des Patientenrechte-
gesetzes – die Aufklärung

Die Rechtsabteilung erreichen nun-
mehr auch Anfragen zur praktischen 
Umsetzung des Patientenrechte-
gesetzes. Für die meisten Mitglieder 
der Sächsischen Landesärztekammer 
sind die wirklichen Neuerungen im 
Patientenrechtegesetz überschaubar, 
da viele Rechte und Pflichten – so 
auch die Aufklärung – bereits in der 
Berufsordnung der Sächsischen Lan-
desärztekammer enthalten und be -
kannt sind. Die Regelung in § 630e 
Abs. 2 Satz 2 BGB bereitet jedoch 
Kopfzerbrechen. Sie lautet: „Dem 
Patienten sind Abschriften von 
Unterlagen, die er im Zusammen-
hang mit der Aufklärung oder Ein-
willigung unterzeichnet hat, auszu-
händigen.“     

1. Wer bekommt was und kann 
der Patient verzichten?  
Gemäß § 630e Abs. 1 BGB wird die 
Pflicht des Behandelnden zur soge-
nannten Eingriffs- und Risikoaufklä-
rung (Selbstbestimmungsaufklärung) 
festgeschrieben und zeichnet die 
hierzu gefestigte Rechtsprechung 
nach. Der Anspruch des Patienten 

gegen seinen Behandelnden auf eine 
angemessene Aufklärung über die 
Tragweite, die Chancen und die 
Gefahren der medizinischen Maß-
nahme, in die er einwilligen soll, ist 
Ausfluss seines Selbstbestimmungs-
rechts über seine Person, so der 
Gesetzgeber in der amtlichen Geset-
zesbegründung. 
Die Pflicht der Aufklärung besteht 
primär gegenüber dem Patienten, 
der in die Durchführung der medizi-
nischen Maßnahme einwilligt. Erfor-
derlich ist, dass der Behandelnde 
den Patienten über sämtliche für die 
Behandlung wesentlichen Umstände 
aufklärt. § 630e Abs. 1 Satz 2 BGB 
listet exemplarisch die aufklärungs-
bedürftigen Umstände für den 
Regelfall auf. Demnach ist der Pati-
ent im Regelfall insbesondere über 
Art, Umfang, Durchführung, zu 
erwartende Folgen und spezifische 
Risiken der Maßnahme, Notwendig-
keit, Dringlichkeit, Eignung der Maß-
nahme zur Diagnose oder zur Thera-
pie und über die Erfolgsaussichten 
der Maßnahme im Hinblick auf die 
Diagnose oder Therapie aufzuklären. 
Der Katalog ist nicht abschließend; 
im Einzelfall kann es erforderlich sein, 
über weitere Umstände aufzuklären. 
Gemäß § 630e Abs. 2 Satz 1 BGB 
muss die Aufklärung mündlich durch 
den Behandelnden oder durch eine 
Person erfolgen, die über die zur 

Durchführung der Maßnahme not-
wendige Befähigung verfügt; ergän-
zend kann auch auf Unterlagen 
Bezug genommen werden, die der 
Patient in Textform erhält. 
Die Aufklärung muss so rechtzeitig 
erfolgen, dass der Patient seine Ent-
scheidung über die Einwilligung 
wohlüberlegt treffen kann und sie 
muss für den Patienten verständlich 
sein. 
Dem Patienten soll also die Möglich-
keit eröffnet werden, in einem per-
sönlichen Gespräch mit dem Behan-
delnden gegebenenfalls auch Rück-
fragen zu stellen, sodass die Aufklä-
rung nicht auf einen lediglich forma-
len Merkposten innerhalb eines Auf-
klärungsbogens reduziert wird. 

Dem Patienten sind Abschriften 
von Unterlagen, die er im Zusam-
menhang mit der Aufklärung 
oder Einwilligung unterzeichnet 
hat, auszuhändigen.

Das Patientenrechtegesetz verlangt 
grundsätzlich nicht, dass der Patient 
überhaupt Erklärungen zur Einwilli-
gung oder Aufklärung unterzeichnet, 
denn es erfordert keine Schriftform 
für die Aufklärung und Einwilligung. 
Das heißt, nur dann wenn über die 
mündliche Aufklärung hinaus Unter-
lagen erstellt und unterzeichnet wer-
den (was für Beweiszwecke im Haf-




